
DER HWW GMBH & CO. HOLZWERKE KG

1.1. Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten neben und in Ergänzung der Gebräuche im holzwirtschaft-
lichen Verkehr (Tegernseer Gebräuche) – die nachstehenden „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen”
(ALZ) für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen – einschließlich hierbei erbrachter Beratungsleistungen,
die nicht Gegenstand eines selbständigen Beratungsvertrages – mit Kunden, die in Ausübung einer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

9.9. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung, eines Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder außerge-
richtlichen Vergleichsverfahrens, erlöschen das Recht zu Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der
Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.
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